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Dr Peters erklärt weiter Wir hatten wegen Verhängung
der Todesſtrafe mit einander Wlhtgcbh en v Pechmann und
Jahnke hielten die Strafe la nöt W denn alle Leute wußten
daß ich gedroht hatte Präſ Alle Leute Wer Die Ein
8 orenen Angekl Ja weil ich es öffentlich erklärt hatte

eiter erklärte Peters daß Lieutenant v Bronſart nicht zu
gezogen wurde weil das Urtheil eine civile Angelegenheit betraf
T Präſ Sie ſprachen aber von einem Kriegsgericht Angekl
Die Terminologie iſt mir nicht ganz klar

Sodann wird der Zwiſchenfall mit dem Häuptling Malamia
und die zweite inrlchtung verhandelt Peters giebt hierzu an
Die anderen drei Weiber ſeien zu Malamia entflohen Er habe
Unteroffizier Wieſt zu Malamia geh Dieſer habe eine
drohende Haltung angenommen und Aeußerungen gethan die
einer Kriegserklärung Je kamen Am nächſten Tage habe er
Wilhelm geſchickt und die Auslieferung des Vaters der Jagodjo
verlangt Auch dies ſei höhniſch verweigert worden und er habe
nun hinüberkartätſchen laſſen Er habe ſcharf vorgehen müſſen
weil das Dorf Malamia s unmittelbar vor der Station lag unddie Lage kritiſch geworden war Jetzt habe Malamiag die Weiber

zurückgeſchickt Dieſelben bekamen 25 Hiebe Präſ Jſt dabei
Blut gefloſſen Angekl Ja ich gab ſie aber gleich in Be
handlung eines unter den Durchſengitſch enArztes Präſ
war auch Jhre Konkubine Angekl Ja Präſ Sie
wurde in Jhrer Gegenwart gepeitſcht Angeklagter
ge ſaß draußen vielleicht mit dem Rücken zugekehrt

räſ Sie ſollen ſehr geſchrieen haben Angeklagter
Ja Präſ Ein Zeuge ſchildert das Durchpeitſchen als unmenſchlich Peters Davon habe ich gehe Peters be
kundet weiter daß die Jagodjo als Kettengefangene mehrmals
entflohen ſei und daß darauf Todesſtrafe ſtehe Das ſei nöthig
denn er habe zeitweilig mehr Kettengefangene als Soldaten
auf der Station gehabt Die Jagodjo ſei als gefährlich an
die Kette gelegt worden Die anderen Herren und die Unter
offiziere hätten im Intereſſe der Sicherheit deren Hinrichtungverlangt als ſie na9 ein bis zwei Stunden wieder eingeliefert

wurde Staatsanwalt Der Herr Angeſchuldigte verlangte
die Auslieferung des Vaters der Jagodjo wodurch die
kriegeriſchen Verwickelungen entſtanden Hätte er das auch
verlangt wenn die Weiber nicht in Betracht gekommen wären

Angekl Der Mann war einem befreundeten Häuptling
entlaufen und für dieſen verlangte ich die Auslieferung
des Mannes Staatsanwalt Aber Wieſt erhielt doch
den Auftrag die Weiber zu fordern Angeklagter
Nein er ſollte nur hören wo ſie geblieben ſeien Was die
Anſchuldigung des falſchen Berichtes anbetrifft ſo beſtreitet
Peters auch in dieſem Falle die Angabe der Anklage Bronſart
habe ſelbſt zugegeben daß er es für gut befunden habe daß
gegen Mabruck ſtreng vorgegangen ſei deſſen Zuſtimmung ſeinicht nöthig geweſen Derſelbe habe auch nachher noch mit ihm

freundſchaftlich verkehrt Präſ Lieutenant v Bronſart äußerte
aber doch Bedenken gegen die Hinrichtung des Mabruck
Peters Das Urtheil wurde von der Schütztruppe und zwar
durch Wieſt vollzogen Präſ Jn Jhrem Hericht heißt es
Das Urtheil iſt 9rdgagrr weg durch den der Truppe

vollzogen worden Dabei denkt man daß der Führer die
Soldaten aufmarſchiren ließ und kommandirte Peters
Wenn ich etwas durch die Truppe vollziehen laſſe ſo deckt ſich
das doch wohl mit meiner Angabe Präſ

r zu vermeiden Angekl Jch habe nicht bewußt die
nwahrheit geſagt Es entſprach meiner Auffaſſung

s wird zum letzten Abſchnitte der Anklage daß ſich der An
geklagte durch Aeußerungen gezeigt habe geſchrittenwird zeitweiſe die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen Peters

eſtreitet zu einem Afrikareiſenden geſagt zu haben er hätte
Neger der mit ſeiner Konkubine verkehrt habe ſowie dieſe

ſelbſt deswegen aufhängen laſſe weil er einen Verkehr dieſer
Art nicht dulde Es könne ſein daß über die ſexuellen Ver
e geſprochen worden ſei jedoch müſſe es in anderer Art d

eſchehen ſein Der Worte ſelbſt erinnere er ſich nicht mehr
räſ Und zu Dr Baumann haben Sie geſagt daß Sie den

Verkehr dieſer Schweine wie Sie die Neger nennen mit Kon
kubinen von Weißen nicht dulden Peters Mir iſt von der
Aeußerung nichts bekannt Auch die anderen Tiſchgenoſſen
wüßten nichts davon Dies wird durch eine verleſene Be
kundung von Dr SchröderPoggelow beſtätigt Das Protokoll
über die Vernehmung des Dr Baumann im April 1894 in
Sanſibar ergiebt daß letzterer dieſe Aeußerungen gehört haben
will Sodann wird ein Brief des Biſchofs Tucker verleſen den
derſelbe an den deutſchen Konſul gerichtet hat Tucker
erklärt einen Brief von Peters nicht empfangen zu haben
Er ſei mit demſelben nicht in Verkehr getreten Als er
die Station einmal beſuchte war Peters ſchon fort
Deſſen Nachfolger v Bülow habe ihn herumgeführt Er habe
dabei einen Galgen bemerkt und hierauf von denGerüchten gegen Dr Peters geſprochen nach welchen derſelbe
einen Neger und eine Negerin ſeine Konkubine die miteinander
verkehrten habe hinrichten laſſen Lieutenant v Bülow er
widerte daß es wohl ſo geweſen ſei Schreiber will dann
bemerkt haben daß er wenn Dr Peters nicht abgereiſt wäre
jeden Verkehr mit ihm unter dieſen Umſtänden hätte vermeiden
müſſen Ferner wird im Briefwechſel zwiſchen Dr Peters und
Biſchof Smythier verleſen in welchem erſterer ſich gegen die
über ihn umlaufenden Gerüchte wendet und die Thatſachen
ähnlich wie in ſeinen heutigen Angaben darſtellt

Als erſter Zeuge wird Lieutenant v Pech mann vernommen
Mabruk habe großes Vertrauen beſeſſen Eine ſtrenge Strafe
ſei geboten geweſen Andere Umſtände hätten bei der Todes
ſtrafe nicht mitgewirkt Er glaube daß er gefragt worden ſei
Als Richter g e er ſich nicht gefühlt da Dr Peters ſelbſtändig
zur Urtheilsfällung befugt war Abweichend von Dr Peters
giebt Zeuge v Pechmann an daß dieſer bei der Durchpeitſchung
der Weiber zugegen geweſen ſei Zeuge iſt in ſeinen Angaben
ſehr ſchwankend er weiß ſich heute nicht mehr auf alle Einzel
heiten zu beſiunen

Der Zeuge Jahnke iſt inzwiſchen ſelbſt in ein Disziplinar
verfahren verwickelt worden J
vernommen worden wie es komme daß er ſelbſt nach dem
Diktat Dr Peters einen Bericht an den Gouverneur geſchrieben
habe der den e nicht entſprach Der Zeuge hat darauf
erwidert daß ihm ein ſolcher Widerſpruch nicht aufgeſallen ſei
daß aber Dr Peters auch nicht ein Mann ſei der ſich von ihm
hätte dreinreden laſſe Auf Befragen erklärt Zeuge daß er
heute nicht mehr wiſſe ob die r der drei entflohenen
Weiber und eines Mannes von Malamia verlangt worden ſei
er beſinne ſich nur daß ein von Mareale entlaufener Mann von
dieſem zurückverlangt wurde Die Hinrichtung Mabruck s habe
er gebilligt und würde heute in gleichem Falle nicht andersurtheilen Die beiden Zeugen v Pech mann und Jahnke

Aus den Akten wird durch den Ref Landgerichtsrath Fromm
feſtgeſtellt daß Hr v Bronſart eidlich beſtritten hat ſeineAen Todesurtheil gegen Mabruk gegehen zu hoben

au

werden vereidigt

at dies beſtritten und bekundet daß er die An
weiſung zur Vollſtreckung des Todesurtheils direkt von Peters
erhalten habe er Fall habe damals großes Aufſehen erregt
Die verleſenen Ausſagen der Zeugen Mittelſtädt und

erm es ſind unbeſtimmt Die Ausſagen verſchiedener Farbigen
d zu Ungunſten des Dr Peters ausgefallen nach den von

Wiſſmann ünd anderen erſtatteten Gutachten ſind jedoch ſolche
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räſ So ſagen Sie V
doch daß Sie abſichtlich die Unwahrheit ſagt haben um einen

a

Jn dieſem iſt er auch darüber d

Ausſagen Farbiger an ſich un laub wenig wenn ſie nicht durch
andere Umſtände teſtätigt werden Einige dieſer Leute bekun
deten daß Peters den Mabruk aufgehängt habe weil er bei den
Weibern war Peters habe ihnen verboten über dieſe Sache zu
ſprechen ſonſt würde es ihnen ebenſo gehen wie dem Mabruk
Hr v Bronfart hat in einer Ausſage u a bekundet Jeder
mit den Verhältniſſen vertraute Afrikaner werde ihm darin
Recht geben daß es ganz ungerechtfertigt ſei ein Todesurtheil
gegen einen Schwarzen zu erlaſſen weil dieſer aus irgend
einem Grunde in ein Haus eingebrochen iſt Er habe ſich auch
in dieſem Sinne Europäern gegenüber geäußert und ſei der
Meinung daß Peters ihn gerade deshalb nicht zu dem Gericht
hinzugezogen habe weil er das Todesurtheil von vornherein
für unzuläſſig erklärte Der inzwiſchen gefallene Freiherr
v Bülow hat in einem Bericht an den Gouverneur datirt
von der KilimaNdſcharo Station 2 Juli 1892 direkt aus
geſprochen daß Mabruk auf Befehl des Dr Peters gehängt
worden ſei weil er mit einem Weibe Verkehr gehabt und zu
dieſem Zwecke in das Stationsgebäude eingebrochen ſei Maler
Kuhnert hat ſich ähnlich geäußert und das Todesurtheil für
ungerechtfertigt erklärt Ueber die Lage am Kilima Nödſcharohat v Bro nſa rt ausgeſagt daß er nicht beobachtet habe daß

nach der Niederlage der Wahehe die Lage beſonders gefährdet ge
weſen ſei Dr Peters ſchien dies aber anzunehmen und einen
Ueberfall durch die Warongo zu fürchten Hiermit ſtimmen die
verleſenen Ausſagen des Compagnieführers Johannes und
der verſchiedenen Miſſionare überein

Ueber die Frage ob Mabruk bei ſeinem Einbruch eine Waffe
bei ſich gehabt habe ſind beſtimmte Bekundungen nicht vor
handen Die vernommenen Zeugen haben nur von Gerüchten
dieſer Art geſprochen Dr Peters erklärt daß für ihn das Mit
führen der Waffe bei dem Urtheil gar kein erſchwerender Umſtand
war da Mabruck wie alle übrigen auf der Station mehr oder
weniger immer bewaffnet waren Der Häuptling Mareale hat
bei ſeiner Vernehmung ausgeſagt daß der Streit des Dr Peters
mit Malamia daraus entſtanden ſei daß letzterer ſich entſchieden
weigerte die drei entlaufenen Weiber herauszugeben Malamia
habe bald nach dem kriegeriſchen Vorgehen des Dr Peters um
r gebeten der unter der Bedingung gewährt wurde daß

Malamia 10 Ochſen und 15 Ziegen zahlte Ueber Durchpeitſchung

der drei Weiber hat Maler Kuhnert ausgeſagt Die Weiber
wurden von einem Schwarzen zu Boden gehalten und erhielten
mit einer fingerdicken Nilpferdpeitſche wuchtige Hiebe etwa 25
auf das Geſäß bis das Blut durch den Leinwandſchurz brang
Kuhnert will ſich über dieſe Roheit ſehr unwillig ausgeſprochen
haben Der Lazarethgehilfe Weſt hat dann die verwundeten
Mädchen in Behandlung nehmen müſſen

Dr Peters betont wiederholt daß er nicht Wieſt zu Malamia
geſchickt habe um die Herausgabe der Weiber zu verlangen
ſondern um zu erfahren wo die Weiber ſind und die Herausgabe
des Vaters des einen Mannes zu verlangen um dieſen über den
Verbleib der Weiber zu vernehmen Die Weigerung Malamigs
dies zu thun habe thatſächlich erſt zu dem Kriege mit Malamia ge
führt er würde auch in jedem anderen Falle einer ſolchen Weige
rung einem kaiſerlichen Kommiſſar gegenüber den betr Häuptling
mit Krieg überzogen haben Er habe daher durchaus nichts

ſondern ganz Zutreffendes an den Gouverneur v Soden
erichtet
Die Vertheidiger behaupten daß dies durch die Ausſagen

des Wieſt vollauf beſtätigt worden ſei und Dr Peters in dieſer
Beziehung gänzlich gerechtfertigt daſtehe Die Vertheidiger
beantragen die Vernehmung des Unteroffiziers Wilhelm und die

erlefung einer Reihe von Berichten aus denen hervorgehen
ſoll daß Peters die Lage am Kilima Ndſcharo ſtets für ſehr ge
fährdet hielt und befürchten mußte daß es ihm ſo gehen könne
wie vor ihm Herrn v Zelewski und nach ihm Herrn
v Bülow Da die ganze Angelegenheit des Dr Peters
von engliſchen Miſſionaren aufgerührt worden ſei be
antragen die Vertheidiger die Vorleſung des ſtenographiſchen
Berichts über die Reichstagsſitzung vom 19 März 1895 in der
ſich der Kolonialdirektor Kayſer über die Glaubwürdigkeit
jener engliſchen Herren ausgeſprochen Dr Peters ſelbſt
beruft ſich auf das Zeugniß des engliſchen Miſſionars Frazer
afür daß der Untergang des Lieutenants v Zelewski und

ſeiner Leute damals ſchon im Lande bekannt war Andere
Zeugen würden ihm beſtätigen können daß die Lage am
Kilima Nodſcharo in der That ſehr gefährdet war Man könne
ja darüber verſchiedener Anſicht ſein er aber wiſſe ganz genau
daß ex nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen gehandelt habe Auf
Befragen der Vertheidigung ſtellte der Präſident feſt daß
eine förmliche gerichtliche Vorunterſuchung im Sinne des Reichs
beamtengeſetzes früher noch nicht ſtattgefunden hat ſondern erſt
infolge der Jnterpellation Bebel im Reichstage eingeleitet
worden iſt Der Staats anwalt erklärt daß er ohne weiteres
dem Dr Peters zugeben wolle daß er ſeine Station für ge
fährdet gehalten habe Der Gerichtshof beſchließt nach
längerer Berathung die beiden Berichte des Lieutenants v Bülow
zu verleſen im übrigen aber alle übrigen Anträge der Ver
theidigung abzulehnen

Hierauf nimmt Geh Legationsrath Hellwig das Wort zur
Begründung der Anklage Es ſei das erſte mal daß er ſeit dem
Beſtehen des Disciplinargeſetzes für die Schutzgebiete dieſes An
klägeramtes walte Niemand beklage lebhafter und tiefer als die
Kolonialverwaltung daß dieſe erſte öffentliche Thätigkeit im
Rahmen des Disciplinargeſetzes gegen den Reichskommiſſar z D
Dr Peters gerichtet ſein muß handle es ſich doch um einen
Mann den man in weiten Kreiſen des Vaterlandes als Bahn
brecher für die deutſche Kolonialpolitik gefeiert habe Die Re
gierung würde undankbar ſein wenn ſie nicht rückhaltslos die
großen Verdienſte anerkennen wollte die er ſich vermöge der
ihm innewohnenden großen Energie um die Sacheder Koloniſation
erworben habe Nachdem indeß die infolge der bekannten Reichs
tagsverhandlung eingeleitete Unterſuchung ſo ſchwerwiegende
Momente gegen den Dr Peters ergeben hatte durfte nicht ge
zögert werden die Dinge der Prüfung der Diseiplinarkammer
S unterwerfen Bei der ganzen Perſönlichkeit des Dr Peters
ei es ja natürlich daß über dieſe ganze Angelegenheit
viel geſprochen und geſchrieben wurde Möchte es der heutigen
Verhandlung beſchieden ſein volle authentiſche Klarheit zu
ſchaffen er vertraue ohne weiteres daß der Gerichtshof ſeine
Entſcheidung treffen werde ohne ſich beeinfluſſen zu laſſen von
em was in Zeitungen im Reichstage oder ſonſt in der Oeffent

lichkeit el eben oder geredet worden iſt Das aber kann feſt
geſtellt werden Der vielbeſprochene Brief des Biſchofs
Tucker deſſen Abg Bebel im Reichstage Erwähnung gethan
iſt niemals geſchrieben worden und es liegt aller Wahr
ſcheinlichkeit nach eine Verwechſelung und Vermiſchung mit einem
anderen Briefe des Biſchofs Smythiers vor der durchaus nicht
einen ſo belaſtenden Jnhalt hatte wie der angebliche Brief
Tucker s haben ſollte Hat ſich nun die Anſchuldigung die den
Ausgangspunkt zu dem Verfahren gegeben zu Gunſten des An
geklagten aufgeklärt ſo haben ſich doch ſo belaſtende Momente
ergeben daß die Anrufung der Disciplinarkammer geboten war
Der Staatsanwalt führt an der Hand der Beweisaufnahme aus
daß die Tödtung des Negers Mabruck aus dem Grunde ſtatt
gefunden habe weil dieſer geſchlechtliche Beziehungen zu einem
der Weiber unterhalten habe daß ſomit ein Willkürakt des
Augeklagten vorliege und daß Dr Peters ſeiner Behörde falſche
Thatſachen berichtet habe um die Behörde zu täuſchen und ſievon eingehenden Nachforſchungen abzuhalten Ein ausreichender
Grund zu der Hinrichtung des Mabruck lag nicht vor Wenn
wir erſt dahin kommen daß die Beamten ſich ſelbſt Geſetze geben
um Menſchen n dann würde es allerdings ſchön
werden Mit demſelben Rechte hätte dann auch Dr Peters bei einer
ganz unſchuldigen Sache dekretiren können Wenn du dies und jenes
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thuſt dann hänge ich dich auf Hier liege alſo ein Willkürakt
nach einem ganz ungeregelten Gerichtsverfahren vor Ein abſoluter
Willkürakt ſei es auch geweſen daß der kaiſerliche Kommiſſar nach
dem die drei Weiber denen der Aufenthalt auf der Station zu lang
weilig wurde entflohen waren ſeine bewaffnete Macht benutzte

Weibern nachzujagen und kriegeriſche Konflikte herbei
uführen Die Mißhandlung der drei Weiber ſei ſehr na
rücklich geweſen die Anwendung der Todesſtrafe auf die

Jagodjo die nicht aus der Kette ſondern mit der Kette ent
laufen war nachdem man ſie ſo unbarmherzig zuſammengehauen
hatte ſei unberechtigt geweſen Die Konſpiration ſchwebe doch
zu ſehr in der Luft außerdem gehe es doch nach dem Grundſatze
ne bis in idem nicht daß man jemand zunächſt wegen einer
Reihe von Vergehungen zu drei Monaten Kette verurtheilt und
dann wenn er wegläuft wegen derſelben Vergehen die Todes
ſtrafe über ihn verhängt Es bleibe alſo nur das Weglaufen
mit der Kette als Grund zum Todesurtheil übrig und deshalb
ſtelle ſich dies als Willkürakt dar Es ſei auch bezeichnend daß
Dr Peters über die ganze Angelegenheit die in Deutſchland

roßes Aufſehen gemacht erſt dann ſeiner vorgeſetzten Behörde
überhaupt berichtet hat nachdem ihm bekannt geworden war
daß die engliſchen Miſſionare die Sache an die große Glocke
gebracht haben Die Berichte des Dr Peters waren unrichtig
der Gouverneur erhielt keine objektive t Vorſtellung von
den Vorgängen die zu den kriegeriſchen Verwickelungen mit
Malamia führte Das Aufhängen eines Negerjungen aus Anlaß
der erwähnten geſchlechtlichen Motive ſei nach den Begriffen
der europäiſchen Civiliſation die doch nach Afrika getragen
werden ſoll eine Jnfamie und ein Beamter der ſich ſolcher
Jnfamie wenn auch fälſchlich rühmt mache ſich des
Anſehens verluſtig das einem Beamten zur Seite ſtehen muß
Nach alledem ſei er zu ſeinem Leidweſen und zum Leidweſen
weiter Kreiſe im deutſchen Vaterlande in der Lage auf Grund
der beſtehenden Geſetze insbeſondere des Reichsbeamtengeſetzes
gegen den Reichskommiſſar z D Dr Peters den Antrag auf
Entfernung aus ſeinem Amte in der ſtrengeren
Form der Dienſtentlaſſung zu ſtellen

Vertheidiger A Dr J Koffka Als Herr Bebel ſeine
ungeheuerlichen Anklagen gegen Herrn Dr Peters erhob da
freuten ſich deſſen zahlreiche Neider und die ſtumpfe Menge die
immer eine Freude empfindet wenn das Außergewöhnliche in den
Staub getreten wird Die vielen Freunde des Dr Peters aber
einpfanden aufrichtigen Schmerz nicht etwa weil ſie es für
möglich hielten daß Dr Peters der ihm nachgeſagten Schand
thaten fähig war ſondern weil ſie das beklommene Gefühl
hatten wie leicht es der Verleumdung möglich ſei einem ſo ver
dienten Mann einen Makel anzuhängen Es war betrübend daß
die Reichsregierung zu dieſen ſchweren Angriffen ſo gut wie ganz
geſchwiegen hat Alle Vorwürfe waren ihr ſchon längſt bekannt
ſie hatte ſie ſchon längſt geprüft und unterſucht und noch nachher
Herrn Dr Peters endgiltig angeſtellt und ihm die Landeshaupt
mannſchaft am Tanganyika See übertragen wollen Die Haupt
punkte der Bebel ſchen Denunziation waren in nichts zuſammen
geſchrumpft und wenn der Stagatsanwalt doch zu dem Antrage
auf Dienſtentlaſſung komme ſo könne das nur die Folge einer
h Beweiswürdigung und einer unrichtigen Würdigung
der Verhältniſſe ſein in denen ſich Dr Peters befand Er trage
kein Bedenken hier öffentlich zu erklären daß die dem Dr Peters
ſehr erwünſcht gekommene öffentliche Verhandlung auch nicht den
Schimmer einer Verſchuldung des Dr Peters ergeben habe Der
Vertheidiger führt dies an der Hand der zur Anklage ſtehenden
Einzelfälle eingehend aus Keine Spur von Beweis ſei dafür
erbracht daß Mabruk aus geſchlechtlichen Motiven gehängt
worden ſei Was Dr Peters dieſem und den Weibern gegen
über gethan habe ſei durch ſeine Lage geboten geweſen Man
möge doch bedenken daß ſich Dr Peters mit 35 Mann Be
deckung in einem Lande befand unter deſſen mehr als 100,000
Bewohnern ſich ungezählte Feinde befanden Jm Jntereſſe der
Sicherheit ſeiner gefährdeten Station mußte er mit der
denkbar größten Energie auftreten er mußte die An
drohungen die er erlaſſen hatte auch ausführen wenn

um den

er nicht als Schwächling vor den Eingeborenen erſcheinen
wollte Jn einer ſolchen Lage ſei jede Schwäche ein
Verbrechen und es wäre beiſpielsweiſe auch das ſchreiende
Unrecht von Dr Peters geweſen wenn er ſich die Ver
höhnung der deutſchen Flagge durch Malamia hätte gefallen
laſſen Was die falſchen Berichte betrifft ſo gebe er zu daß in
einzelnen objektive Unrichtigkeiten enthalten ſeien aber es liege
doch höchſtens eine Fahrläſſigkeit vor das Unterlaufen von Jrr
thümern ſei nicht ausgeſchloſſen und man möge doch bedenken
daß Dr Peters nicht zu einer Beamtenlaufbahn erzogen worden
ſei Zweifellos habe er ſeine Berichte bona fide abgeſtattet Die
unvorſichtigen Aeußerungen des Dr Peters zu dritten Perſonen
können ihn nicht belaſten denn hier ſeien doch den Mißverſtänd
niſſen Thür und Thor geöffnet Man denke doch nur wie oft
Perfonen die vom Richter zu Protokoll vernommen werden
behaupten nicht verſtanden zu ſein Hat aber Dr Peters ſolche
Aeußerungen gemacht ſo dürfe man doch nicht die Perſon außer
Augen laſſen und müſſe daran denken daß ein Afrikareiſender
ähnlich wie ein Jäger geneigt iſt zu renommiren Das traurigſte
ſei daß ſolche nur für vier oder ſechs Ohren beſtimmten Aeuße
rungen überhaupt in die Oeffentlichkeit getragen worden ſind
Alles in allem von den infamen Anſchuldigungen die im
Reichstage gegen Dr Peters erhoben wurden habe ſich nichts
bewahrheitet und ſo erwarte er daß der Gerichtshof ihn
völlig freiſprechen werde

Rechtsanwalt Gundlach ergänzte und erweiterte dieſe Aus
führungen ſeines Mitvertheidigers noch nach verſchiedenen Rich
tungen hin und bat den Gerichtshof namentlich immer die Ver
hältniſſe im Auge zu behalten in denen Dr Peters leben mußte
Wenn dieſer hier in Berlin in der Friedrichſtraße oder im
Kammergericht ſich hätte aufhalten können ſo wäre ihm nicht
geſchehen was ihm jetzt geſchehen iſt Er lebte aber in Afrika
und er wußte daß ſeine Art mit rückſichtsloſer Strenge mit
Energie Muth und Konſequenz vorzugehen ihm allein ſeine
Sicherheit gewährleiſten und auch Erfolge ſichern konnte Wer
in Afrika lebt und ſich im Kriegszuſtande befindet der wägt den
Werth des Menſchenlebens etwas leichter als es ſonſt der Fall
iſt Auch dieſer Vertheidiger kommt in längerer Widerlegungder ſtaatsanwaltlichen Ausführung zu dem Schluſſe daß

Dr Peters keinen Akt der Willkür verübt ſondern ſeine ganze
Haltung nach den Umſtänden habe einrichten müſſen die an ihn
herantraten Es komme allein auf die ſubjektiven Momente an
aus denen Dr Peters gehandelt habe es komme auf die
politiſchen Geſichtspunkte an die er zu berückſichtigen hatte Die
ſchlimmſten Vorwürfe ſeien widerlegt worden Pr Peters habe
unter ihnen ein Jahr leiden müſſen und es ſei nur eine
patriotiſche Pflicht einen Mann der ſo viel für die Aussreitung
des Deutſchthums und die deutſche Koloniſation gethan die
Genugthuung zu gewähren ihn freizuſprechen

Perſönlich führte Dr Peters noch aus daß er bei allen
Schritten die ihm vorgeworfen worden optima fide gehandelt
und dabei nur die Förderung des kaiſerlichen Anſehens und die
Ehre des deutſchen Namens im Auge behalten habe

Nach längeren Repliken und Dupliken zieht ſich die Disciplinar
kammer um 8 Uhr zur Berathung zurück

Nach faſt zweiſtündiger Berathung verkündet der Vorſitzende
das Urtheil dahin

Der Reich skommiſſar z D Dr Karl Peters iſt des
Dienſtvergehens ſchuldig und deshalb mit Dienſtentlaſſung
zu beſtrafen ſoweit er ſchuldig iſt iſt er auch die Koſten
zu tragen gehalten
Der Gerichtshof hat in der Verurtheilung des Mabruck zumTode und in der Vollſtreckung des Urtheils ein Sienſtwergehen



erblickt Die Todesſtrafe war in dieſem Falle unberechtigt die
Androhung dieſer Strafe eine nicht zu billigende mit den Grund
ſätzen einer civiliſatoriſchen Rechtspflege nicht zu vereinbarende
Maßregel Das Gericht iſt davon überzeugt daß die geſchlecht
lichen Beziehungen des Mabruck zu den Weibern zu dem harten
Urtheil weſentlich mitgewirkt haben Die Hinrichtung des Mabruck
iſt zu Unrecht erfolgt Dagegen hat ſich der Gerichtshof bezüg
lich der an Malamia geſtellten Forderung der Weiber der
Durchpeitſchung dieſer und der Kettenhaft der Jagodjo von einer
Schuld des nicht überzeugen können Prügel
ſtrafe auch bei Weibern namentlich ſolcher in Kettenhaft ſei in
Afrika nicht ungewöhnlich Die Hinrichtung der Jagodio die
als Kettengefangene die Flucht ergriffen hatte glaubt der Gerichts
hof nicht durchaus mißbilligen zu können da die Androhung
der Todesſtrafe für ſolchen Fall zuläſſig erſchien und in dieſem

alle eine Art Kriegsgericht geſprochen hatte und keine perſön
ichen oder geſchlechtlichen Motive den Angeſchuldigten zu dem

harten Urtheil geführt haben Die falſche Berichterſtat
tung durch den Angeſchuldigten hat der Gerichtshof in vollem
Umfange der Anklage für nachgewieſen erachtet
und angenommen daß der Angeſchuldigte die wiſſentlich
unwahren Angaben gemacht habe weil er ſeine Handlungs
weiſe vor ſeinem vorgeſetzten Gouverneur nicht verantworten zu
können ſich bewußt war Dies ſei ein ſchweres Dienſt
vergehen das geeignet ſei das Anſehen des
Amtes zu untergraben Von den dem Angeſchuldigten
vorgeworfenen anſtößigen Aeußerungen hat der Gerichtshof nur
die Aeußerung gegen Dr Baumann als der Form und Jnhalt
nach brutal gegen den Angeklagten herangezogen Es ſei nicht
zu verkennen daß der kingelcprdigee ſich Verdienſte um die
Kolonien erworben dies konnte aber zu einer Milderung der
Strafe nicht führen da dieſe Verdienſte in eine Zeit fallen in
welcher der Angeſchuldigte noch nicht Beamter war Als
ſchwerſtes Vergehen iſt die unrichtige Berichterſtattung anzu
ſehen Der Gerichtshof hat deshalb auf Dienſtentlaſſung er
kannt Zu einer Belaſſung eines Theiles ſeiner
Penſion lag keine Veranlaſſung vor da der Ange
ſchuldigte in der kurzen Zeit ſeiner amtlichen Thätigkeit ſich
wiederholter Dienſtvergehen ſchuldig gemacht habe

Hiermit ſchloß die Sitzung um 10 Uhr

Provinzialnachrichten
T Merſeburg 25 April Der Bau einer elektriſchen

Bahn von Leipzig nach Merſeburg iſt vom Miniſterium
genehmigt worden

o Eisleben 25 April Beſchädigte Häuſer Jn der
Sangerhäuſerſtraße wird das erſte der beſchädigten Häuſer auf
polizeiliche Anordnung das früher Freund ſche jetzt Buchhändler
Winkler ſche abgetragen Die Gewerkſchaft wird nach einer der
Berathungen der Deputation mit 104 Hausbeſitzern wegen An
kaufs der Häuſer in Unterhandlung treten Sie beabſichtigt

iſtirte ſanktionirt Geſtern berührte ein
n a krien welcher von Ungarn kommend Deutſch

and und Frankreich auf dem Rad durchqueren will unſere
Stadt Er gedenkt von Liſſabon aus nach Braſilien überzu
ſetzen

auſen 25 April Lohnbewegung Diehicſt r re zehnſtündige Arbeitszeit Beſten
30 Pf pro Stunde eventuell 15 Proz Aufſchlag auf r
Löhne Extralohn für Ueberſtunden Nacht und Landarbeit
Eine Erklärung der Meiſter wurde bis 24 April erwartet

Löbejün 25 Avril Einführung des neuenOberpfarrers Ueberfüllte Schulklaſſe Beidem heutigen Hauptgottesdienſt wurde durch den Ephorus
hieſigen Bezirks Herrn Superintendenten Goerk Kroſig
der Nachfolger des am 1 Oktober v J in den Ruheſtand
verſetzten Oberpfarrers Löfflad Pfarrer Grigel aus Reuden
bei Bitterfeld feierlich eingeführt Wegen allzuſtarker Frequenz
mußte vor 4 Jahren die 5 gemiſchte Klaſſe der hieſigen ſechs
klaſſigen Volksſchule getheilt werden Doch vor einem Jahre
hat der damalige Rektor Leſſing jetzt in Gerbſtädt eine probe
weiſe Kombination dieſer beiden Klaſſen befürwortet die Probe
hält noch an Die Schülerzahl fraglicher Klaſſen betrug im
Vorjahre 106 und in dieſem 100 alſo 100 ſieben bis achtjährige
Kinder werden in einem Raume von einem Lehrer gleich
zeitig unterrichtet Durch Kombination der beiden Klaſſen und
Einziehung einer Lehrerſtelle ſpart man Gehalt Die dem be
treffenden Lehrer erwachſene Mehrarbeit iſt ihm übertragen
ohne nur einen Pfennig Zulage

Magdeburg 25 April Provinzial KonferenDem Vernehmen nach findet am 5 Mai in unſerer Stadt eine
Konferenz ſtatt die alle die Lehrerbeſoldung in der Provinz
Sachſen betr Angelegenheiten einer Berathung unterziehen
wird Zu dieſer Konferenz werden Vertreter der einzelnen
Regierungen und auch ein Kommiſſar des Herrn Kultusminiſters
zugegen ſein Bekanntlich ſind dieſe Konferenzen durch die zum

Lehrerbeſoldungsgeſetz gegebenen Ausführungsbeſtimmungen für
die einzelnen Provinzen vorgeſchrieben

Magdeburg 25 April Leichenfund Jm Hausflur
eines Hauſes der Stephansbrücke wurde geſtern die Leiche
eines neugeborenen Kindes gefunden Die Leiche lag in einer
Taſche darüber feinere Kinderwäſche und ein Couvert mit der
Aufſchrift Blätter und Blüten von Vergißmeinnicht Jm
Couvert befanden ſich 10 Mark

T Staßzfurt 24 April Zü Tode geſtürzt Auf dem
Salzwerke Neuſtaßfurt verunglückte geſtern der Fördermann
Heinrich Meier 1 aus Hecklingen indem er 30 m tief mit
ſeinem Wagen in den Schacht hinabſtürzte Wahrſcheinlich hatM angenommen die Förderſchaale ſei ſchon oben Der Ver

unglückte war ſofort todt
l Braunsdorf 25 April Sein 50jähriges Amts
jubiläum feierte geſtern der ehrwürdige 80jährige Pfarrer
unſerer Gemeinde Herr Paſtor Wagner

kmonumentale

um Militär JntendanturAſſeſſor der MilitärJntendanluregiſtrator Heinnicke von der Jntendantur des IV Armeekorps zum Ge
heimen Regiſtrator im Kriegs Miniſterium ernannt worden

Ordensverleihung Dem Kanzleirath Tiede zu Heiligenſtadt iſt der
Rothe Adler Orden vierter Klaſſe verliehen worden

J e

Koburg 24 April Das Denkmal des Herzogs
Exnſt II von Sachſen Koburg Gotba, deſſen Aus
führung mit dem erſten Preiſe Profeſſor Guſtav Eberlein
Berlin übertragen iſt erhält in Koburg einen prächtigen Platz
auf der großen Sandſteinterraſſe die ſich am Fuße des mit
Feſtungswerken ausgeſtatteten Berges aufbaut er Künſtler
hat den Herzog in großer Küraſſiernniform mit Helm und mit
wehendem langem Mantel dargeſtellt und dem Pferde eine

eweglichkeit gegeben der Kopf des Thieres iſt
etwas heruntergeneigt damit er den Reiternicht über
ſchneidet Der Granitſockel baut ſich auf einigen Stufen
auf und trägt dem Stile der Terraſſe eutſprechend die
Formen der deutſchen Renaiſſance Das Denkmal erhält
die Größe von 13 bis 14 m die Bronceſtatue des
Reiters allein wird 6 m hoch Die Grundſteinlegung dürfte
noch im Mai d J ſtattfinden die Ausführung wird zwei bis
drei Jahre in Anſpruch nehmen

Deſſau 24 April Fahnenflüchtige Defraudanten
Zwei Unteroffiziere der hieſigen Garniſon Hermann Müller
von der zweiten und Joſef Rücker von der dritten Compagnie
die beide im Zahlmeiſterbureau beſchäftigt waren haben ſich am
Donnerstag abend heimlich von hier entfernt Da den beiden
bereits Unterſchlagungen im Amte nachgewieſen ſein ſollen
iſt nicht daran zu zweifeln daß Fahnenflucht vorliegt

X Pöſineck 25 April Auerhahnjagd Jn dem ver
einſamten Hoheulohe ſchen Schloſſe zu Oppurg herrſcht ſeit
einigen Tagen wieder reges Leben Am 23 d M ſind daſelbſt
der Erbprinz Hohenlohe Oehringen der Herzog von Ratibor
Prinz Reuß und der Oberforſtmeiſter Stötzer zur Auerhahnjagd
eingetroffen Bis jetzt haben die Herren 13 Auerhähne erlegt
Wenn man berückſichtigt daß ein jedes Exemplar dieſes Feder
wildes dem fürſtlichen Jäger über 1000 M zu ſtehen kommt ſo
muß man wohl zugeben daß der Auerhahn in der That ein
theurer Vogel iſt

Köthen 25 April Jn der Kieſeler ſchen Mord
angelegenheit theilt die K mit daß die Todesſtrafen
der Eheleute durch die Entſchließung des Herzogs in lebens
längliches Zuchthaus umgewandelt ſind Während der Mann
bereits am 21 d M nach der Strafanſtalt Coswig übergeführt
iſt befindet ſich die Frau Kieſeler noch im deſſauer Gerichts
gefängniſſe da das von ihr kurz nach ihrer Verurtheilung ge
borene Kind noch kein anderes Unterkommen gefunden hat

Jenag 25 April Ueberfahren und getödtet wurde
auf dem hieſigen Bahnhof der Weimar Geraer Bahn geſtern
nachmittag ein Bremſer durch einen Güterzug

Friedrichroda 23 April Eine wunderliche Grab
inſſchrift iſt ſeit kurzem auf dem hieſigen Friedhof zu leſen

in Verbindung damit eine Anleihe von 4 Millionen M auf
zunehmen

S Eisleben 25 April Erhebung zur Realſchule
Auf dem Rad Bei der letzten Oſterprüfung konnte den
Abiturienten der hieſigen ſtädtiſchen Realſchule das Zeugniß
zum einjährigen Dienſt nicht verabfolgt werden da die Be
ſtätigung der ganzen Prüfung dem Herrn Miniſter unterlag
Die jungen Leute mußten auf gut Glück ihre Stellungen im
bürgerlichen Leben antreten Nun iſt jene Beſtätigung für alle
zwanzig Prüflinge ausgeſprochen und damit die vollendete Um
wandlung der Anſtalt zur Realſchule welche bisher als Real

Bekanntmachung
Die Frühjahrs Kontrol Verſammlungen im Landwehr Bezirk Halle

finden wie folgt ſtatt

Unterbezirk 5 Cönnern
Kontrolplatz Gerbſtedt Gaſthof zum goldenen Ring

Am 27 April 1897 Morgens 11 Uhr für ſämmtliche les aus den
Ortſchaften Gerbſtedt Stadt und Amtsgemeinde Welfsholz Gypshütte

am 27 April 1897 Nachmittags 1 Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus den
Ortſchaften Augsdorf Adendorf Friedeburg Friedeburgerhütte Freiſt
Helmsdorf Heiligenthal Hübitz

am 27 April 1897 Nachmittags 3 Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus den
Ortſchaften Jhlewitz Königswieck Lochwitz Oeſte Pfeiffhauſen Pies
Zu geben Reidewitz Straußhof Thaldorf Zabenſtedt Zabitz

ellewitz

Am W Ap on än Jg äpr Tr dApri Morgens r für ſämmtliche Jahrgänge aus denOrtſchaften Alsleben Beeſenlaublingen ne
am 28 April 1897 Nachmittags Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus den

Ortſchaften Belleben Beeſedau Cuſtrena Mucrena mit Zweihauſen
Neubeeſen Poplitz Strenz Naundorf Haus Zeitz

Kontrolplatz Cönnern Gaſthof zum Ning
Am April 1897 Morgens 9 Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus der Stadt

onnern
am 29 April 1897 Morgens 108 Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus den

Ortſchaften Bebitz Brucke Dalena Dornitz Garſeng Gnölbzig Golbitz
n Kirchedlau Lebendorf Mitteledlau Nelben Rothenburg

ieglitz Trebitz b/C Trebnitz mit Mödewitz Unterpeißen Zickeritz
Kontrolplatz Neutz Gaſthof zum Sattel

Am e e Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus den
rtſchaften Dentleben Dobis Döſſel Domnitz Lettewitz MüNauendorf a/P Neutz Wettin Sntittz Lektetwis ichein

Kontrolplatz Löbejün Gaſthof zum Schützenhaus
Am 30 April 1897 Nachmittags 3 Uhr für ſämmtliche Jahrgänge aus den

Ortſchaften Kaltenmark Kroſigk Löbejün Merbitz Schlettau Wieskau

Für die Offizier Aſpiranten
Kontrolplatz Halle a/S Hof der Moritzburg am Paradeplatzam 30 April 1897 Morgens 10 Uhr für ſämmtliche in Liſt a/S Unter

bezirk 1 und 2 wohnhaften Offizier Aſpiranten aller Jahrgänge und
Waffen der Reſerve und Landwehr I Aufgebots
Die OffizierAſpiranten welche in Ortſchaften der Unterbezirke 8 4 und

5 wohnen haben wie die übrigen Mannſchaften auf den vorgeſchriebenen Kon
trolplätzen der Kontrolverſammlung beizuwohnen

Beſondere Geſtellungsbefehle werden nicht ausgegeben vielmehr iſt jeder
e tige lediglich in Folge dieſer Bekanntmachung zum Erſcheinen

Temporär und Ganzinvaliden erſcheinen nicht zur Kontrole
Unentſchuldigtes Ausbleiben oder Geſtellung auf einem anderen Kontrolplatz
bezw zu anderer Zeit als befohlen hat die geſetzliche Strafe zur Folge

Die Kontrolpflichtigen der Jahresklaſſe 1885 der Land bezw See
wehr 1 Aufgebots deren Dienſtzeit in der Zeit vom 1 April bis 30 Sep
tember d J abläuft d h diejenigen Mannſchaften welche in der Zeit vom
1 April bis 30 September 1885 zum Dienſt eingetreten ſind werden von
der FrübjahrsKontrolverſammlung entbunden und treten bei der Herbſt
Konſfrollverſammluug zur Landwehr 2 Aufgebots über

Zur FrühjahrsKontrolverſammlung haben zu erſcheinen
a die n die zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſenen

nun en
b die Land und Seewehr 1 Aufgebotse die Erſatz Reſerviſten v

Halle a/S den 1 März 1897
Königl Bezirks Kommando

Grundſtück Verkanf e eplatz 800 m groß Vorder und Hintergebände Werkſtatt mſchoruſtein hoher breiter Zöcteiſayt Hof S en

Ernen

Nordhauſen 25 April
nachmittag ertrank im Zorgemühlgraben hierſel
Töchterchen des Gaſtwirths Lange Das Kind ſpielte mit noch
anderen Kindern
Augenblicke in den Mühlgraben gefallen wo ſeine Geſpielinnen
davonliefen um eine auf der Chauſſee bewegte Dampf Chauſſee
walze in Augenſchein zu nehmen
eine Strecke im Waſſer fortgetrieben war todt aus dem Waſſer
Wiederbelebungsverſuche blieben leider erfolglos

Runge iſt unter Uebe weiſung zu der Kors Jntendantur des IV Armeekorps

induſtriellen Betrieb paſſend preiswean Rud Mosse H r rth zu verkauſen Gef Anfr unter K

Am SonnabendErtrunken t das vierjährige
Dadurch h

im Garten und iſt wahrſcheinlich in dem

Der Vater zog ſein Kind das Mein Mann hat

nungen Der überzählige Militär Jntendantur Aſſeſſor

Ordnung
betreffend die Erhebung von Gebühren für die Genehmigung und
Beanfſichtigung von Neubanten Umbanten und anderen baulichen

Herſtellungen

Auf Grund der 88 6 7 und 8 des Kommunalabgabengeſetzes vom
14 Juli 1893 wird hiermit in Gemäßheit des Beſchluſſes der Gemeinde
vertretung vom 9 d Mis nachſtehende Ordnung betreffend die Erhebung von
Gebühren für die Genehmigung und Beaufſſichtigung von Neubauten Umbauten
und anderen baulichen Herſtellungen im Amtsbezirke Giebichenſtein erlaſſen

s 1 Für die Genehmigung und Beaufſſichtigung von Neubauten Um
re und anderen baulichen Herſtellungen ſind vom Bauherrn Gebühren zu
entrichten

s 2 Die Gebühren werden nach der durch Schätzung feſtzuſtellenden
Höhe der Koſten eines jeden Baues abgeſtuft und betragen bei einer Höhe
der Bankoſten

bis zu 75 einſchließlich 2,00bei mehr als 3 bis zu 150 einſchließlich 33 2

6500 1000 700Sie ſteigen bei Baukoſten von mehr als 1000 von 7 ab für jedes an
gefangene weitere Tauſend um ,50
Bei Genehmigung für Ausführung von Kanalanſchlüſſen ermäßigt ſich

die Gebühr auf die Hälfte der obigen Sätze
3 Die Baukoſtenſumme iſt beim Nachſuchen der Bauerlaubniß aus

drücklich anzugeben Die Angaben werden von einem Sachverſtändigen geprüft
und nach deſſen Gutachten die Gebühren feſtgeſetzt

8 4 Die Höhe der Gebühren iſt dem Pflichtigen unter Angabe der
angenommenen Baukoſten vom Amtsvorſteher ſchriftlich mitzutheilen Sie ſind
ſpäteſtens innerhalb 4 Wochen nach erhaltener Mittheilung an die Gemeinde
kaſſe zu entrichten Rückſtändige Gebühren unterliegen der Beitreibung im
Verwaltungszwangsverfahren

8 5 Gegen die Heranziehung zu den Gebühren kann binnen einer Friſt
von 4 Wochen welche mit dem erſten Tage nach erfolgter Mittheilung 5 4
beginnt beim Amtsvorſteher ſchriftlich Einſpruch erhoben werden Gegen deſſen
Beſcheid ſteht dem Abgabepflichtigen binnen einer mit dem erſten Tage na
erfolgter Zuſtellung beginnenden Friſt von 2 Wochen die Klage im Verwaltungs
ſtreitverfahren offen

f n die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Zahlung nicht
aufgehalten
m K Vorſtehende Ordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
n KraftMit dem gleichen Zeitpunkte wird die Ordnung vom 19 Februar 1895

außer Kraft geſetzt

Giebichenſtein den 10 März 1897
Der Aumtsvorſteher

gez Rudloff

Vorſtehende Gebührenordnung wird auf Grund des s 77 Abſatz I des
Konimung adgnhenggleg vom 14 Juli 1893 hierdurch von uns genehmtgt

Halle aſS den 31 März 1897
I

Der Kreisausſchuß des Saalkreiſes
No 1081 Kr A gez v Werder

Vorſtehende Ordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntni tGiebichenſtein den 20 April 1897 ch nud gebrach
Der Amtsvorſteher

Rudloff

Herrſchaftl Villa
Mein ca 4 Morgen großes Beſitzthum Wohnhaus mit 14

Zimmern Zubehör Stallung und großem Vorder Seiten und
Hintergarten iſt preiswerth zu verkaufen
F Beyer in Liebenwerda

Rentier Stuhr Weinberge bei Liebenwerda

Näheres beim Kaufmann

Einen Sager haben ſie mir abgenommen
abe ich viele Schmerzen bekommen

Auch haben ſie mich nach Gotha gebracht
Da haben ſie mich fertig gemacht
Sie wollten mir auch ein Bein abnehmen
Daß ſie noch mehrere Hundert bekämen

mich nach Hauſe gebracht
Da bin ich geſtorben die erſte Nacht

Lange wird allerdings wohl dieſes herrliche Posm ſchwerlich den
Friedhof zieren erhält die Aufſichtsbehörde Wind davon dann
äßt ſie die Grabſchrift zweifellos ſogleich entfernen

Betriebés Eröffnung der Neben
eiſenbahn Zeitz Camburg

Die 37,31 Km lange Neubauſtrecke
Zeitz Camburg von der bereits die
Theilſtrecke Zeitz Groitzſchen am
1 April d Js für den Wagenladungs
verkehr eröffnet wurde wird am
1 Mai d Js in ihrer ganzen Aus
dehnung unter den nachſtehend genannten
Beſchränkungen dem Betriebe übergeben

Von den an dieſer Strecke gelegene
Stationen werden jedoch nur die Halte
ſtellen Groitzſchen Schkölen und Molau
und zwar für die Abfertigung von
Perſonen Gepäck Eilgut Frachtſtück
gut Wagenladungen Leichen und
lebenden Thieren Schkölen außerdem
noch für die Abfertigung von Fahr
zeugen und der Haltepunkt Waldau
Regbz Merſeburg für die Abfer

tigung von Perſonen und Reiſegepäck
eröffnet ausgeſchloſſen iſt die Abfer
tigung von Sprengſtoffen und Privat
depeſchen

Die übrigen Stationen der neuen
Bahn Droyſſig Weickelsdorf Oſter
feld Regbz Merſeburg und Cauer
witz werden bis auf Weiteres dem Be
triebe noch nicht übergeben Dieſe
Stationen werden vorläufig weder mit
Perſonal beſetzt noch werden Eiſen
bahnzüge an denſelben halten ihre ev
ſpätere Eröffnung wird beſonders be
kannt gegeben werden

Für die neue Bahn haben Giltigkeit
Die Bahnordnung für die Neben

ch eiſenbahnen Deutſchlands vom 5 Juli
1892 die Verkehrsordnung für die
Eiſenbahnen Deutſchlands und die
Tarife für den Eiſenbahn Direktions

bezirk Erfurt xErfurt den 16 April 1897
Königliche Eiſenbahn Direktion

Ausſchreibung
Die Maurer Steinmeh und

D 9 zum Neubau derZimmerarbeiten Kirche n Mötziich
ſöllen getrennt vergeben werden

Zeichnungen Anſchläge und Be
dingungen liegen im Bureau der Kreis
bauinſpektion J in Halle a/S Blumen
ſtraße Nr 18 zur Einſicht aus An
gebote ſind daſelbſt bis Dienstag den
4 Mai Vormittag 12 Uhr einzureichen

Der Königliche Baurath

Kilburger s
den 27 v vDienstag den 27 d M Vorm von11 Uhr ab derſteigere ich Geiſtſtr 39 im

Auftrage des Herrn Konkurs erwalter
Peuschel folgende zur Kuhrtzs ſchen
Konkursmaſſe gehörigen Gegenſtände

W l f Rappe 1 gold Uhrſf achp er kette 2 gold Ringe
verſch ſilberne Löffel 1 Wäſcheſchrank
1 Spiegelſchrank 1 Partie Herren
kleidungsſtücke u Wäſche 1 Kommode

1 Bettſtelle mit Matr 1 Gebett Betten
1 compl Bierdruckapparat u v a Seompl W rien Ger Vollz
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